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B+A 35/2022: «Mutter-Kind-Gruppe Stadt Luzern» 
 

– Protokollbemerkung der Sozialkommission 

– Haltung des Stadtrates 

 

 

 

Ausgangslage 

An der Sitzung vom 7. Dezember 2022 hat der Stadtrat den B+A 35/2022: «Mutter-Kind-Gruppe Stadt 

Luzern» verabschiedet. An ihrer Sitzung vom 12. Januar 2023 hat die Sozialkommission das Geschäft 

behandelt und eine Protokollbemerkung zur Überweisung beantragt. 

 

Protokollbemerkung  

Zu «In Kürze» auf S. 2 bzw. Kapitel 1 «Ausgangslage» auf S. 4 

 

Die Bezeichnung des Projekts «Mutter-Kind-Gruppe» soll hinsichtlich einer sensiblen Namensgebung, die 

die vielfältigen Beziehungsverhältnisse des Kindes einschliesst, geprüft werden. 

 

Erwägungen 

Obwohl es sich bei der Zielgruppe der «Mutter-Kind-Gruppe» vorwiegend um Mütter handeln wird, ist das 

Anliegen der Sozialkommission nachvollziehbar. Im Zusammenhang mit der Detaillierung des vorliegen-

den Konzepts wird deshalb die Namensgebung nochmals überprüft. 

 

Der Protokollbemerkung wird nicht opponiert. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst 

Der Protokollbemerkung zur sensiblen Namensgebung wird nicht opponiert. 
 

 

 

 

 

Michèle Bucher 
Stadtschreiberin 

 

 

 

 
 

Zustellung an 

 Mitglieder des Grossen Stadtrates 

 Medien (Abgabe anlässlich der Ratssitzung vom 9. Februar 2023) 

 Öffentlichkeit (anlässlich der Ratssitzung vom 9. Februar 2023) 

 alle Direktionen 

 Stadtkanzlei 

 Kinder Jugend Familie 

 Stab Sozial- und Sicherheitsdirektion 


